
Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 1 Ludwigstr, 3-5 155469 Simmern 

Fachbereich 

Bauen und Umwelt 

Genehmigung nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz (BImSchG) zur 

Errichtung und zum Betrieb von 3 Windkraftanlagen in Mastershausen 

Genehmigungsbescheid: 

1. Die beantragte Errichtung und der Betrieb von drei Windkraftanlagen in der 

Gemarkung Mastershausen Flur 37 Flurstück 1 und 4 wird genehmigt. 

II. Der Genehmigung dieser Windkraftanlagen liegen die als Anlage beigefügten 

Antragsunterlagen zugrunde. Diese Antragsunterlagen sind Bestandteil des 

Genehmigungsbescheides. 

III. Nachstehende Nebenbestimmungen sind ebenfalls Bestandteil der Genehmi-

gung und zur Sicherstellung der Genehmigungsvoraussetzungen im Sinne des 

§ 12 Abs. 1 BlmSchG erforderlich. 

Nebenbestimmungen nach § 12 Abs. 1 BImSchG: 

1. Allgemeine Nebenbestimmungen:  

1.1 Die Windkraftanlagen sind entsprechend den Antragsunterlagen zu er-

richten und zu betreiben. Wesentliche Abweichungen von der Planung 

bedürfen der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde. 

1.2 Gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ist vor Baubeginn 
eine Verpflichtungserklärung des Betreibers abzugeben, wonach die-

ser die Windkraftanlagen nebst Bodenversiegelungen bei dauerhafter 

Aufgabe der Nutzung vollständig entfernen wird (Rückbau mit Boden-

entsiegelung). 

Die Genehmigung wird erst mit Eingang dieser Verpflichtungser-

klärung bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises 

wirksam (aufschiebende Bedingung)! 
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1.3 Zur Sicherstellung der Erfüllung der vorstehenden Betreiberpflicht nach Stilliegung der Anla-

gen (Ziffer 1.2), Insbesondere zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der 

Anlagen und der in den Anlagen gelagerten Abfälle ist eine Sicherheitsleistung in Höhe von 

150.' 10,00 € in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft zu erbringen. Die Bürg-

schaft h. u Gunsten des Rhein-Hunsrück-Kreises als Gläubiger zu erfolgen. 

Die Bürgscha urkunde ist im Original bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, 

Sachgebiet 34.4 - missionsschutz - Ludwigstraße 3 5, 55469 Simmern, abzugeben. 

Soweit beabsichtigt ist, cklagen hierfür zu bilden une diese öffentlich rechtlich gesichert 

sind, kann die Bankbürgscha weils um den angespa en Betrag reduziert werden. 

Die Genehmigung wird erst mit Einga der Bü gschaftsurkunde bei der Kreisverwal-

tung des Rhein-Hunsrück-Kreises wirksam schiebende Bedingung)! 

Hinweise: 

Die Bürgschaftsurkunde wird im Falle der e dgültigen Stilllegu ' der Anlage zurückgegeben, 

nachdem sich die Kreisverwaltung des ein-Hunsrück-Kreises im wahmen einer Kontrolle 

vor Ort und eventuell durch Auswertun', weiterer Unterlagen davon übe eugt hat, dass die 

Anlagen entsprechend den Vorgaben des § 35 Abs. 5 Satz 2 Baugesetzbuc BauGB) ord-

nungsgemäß zurückgebaut und die lächen entsiegelt wurden. 

Im Falle des Übergangs der Anla.,e auf einen neuen Betreiber darf dieser den Betrieb der 

Anlage erst wieder aufnehmen, :chdem er selbst die erforderliche Sicherheit entsprechend 

den obenstehenden Vorgaben 4ei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises hinter-

legt hat. 

Der bisherige Anlagenbetreiber erhält nach dem Übergang der Anlage auf einen neuen 

Betreiber die von ihm hinterlegte Bürgschaftsurkunde dann zurück, wenn der neue Betreiber 

seinerseits die erforderliche Sicherheit bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises 

hinterlegt hat. 

1.4 Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises und der 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstraße 

238, 55743 Idar-Oberstein zwei Wochen vor Beginn schriftlich anzuzeigen. 

1.5 Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Bestandskraft dieses 

Bescheides mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde (§ 18 Abs. 1 Nr. 1, 1. Alternative 

BImSchG). 

1.6 Die Genehmigung erlischt ferner, wenn nicht innerhalb von zwei Jahren nach Beginn der Er-

richtung die Anlage in Betrieb genommen wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alternative BImSchG). 
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2. Fachbezoqene Nebenbestimmunqen und Hinweise:  

2.1 Baurecht 

Die Baulasten zur Ab andsflächensicherung wurden eingetragen. 

2.2 Wasserrecht 

Aus wasserwirtschaftliche Sicht bestehen gegen die M. nahme keine Einwände (Beneh-

mensregelung), wenn die fo senden Hinweise beachtet erden: 

2.2.1 Das Benehmen mit der unt- en Wasserbehörde gi als hergestellt, wenn die genannten 

Hinweise zum Umgang mit was . ergefährdenden St'ffen beachtet werden. 

2.2.2 Das Wasserhaushaltsgesetz (W )' das Lande assergesetz (LWG) sowie die Landesver-

ordnung über Anlagen zum Umgani mit wass- gefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe 

(Anlagenverordnung —VawS) sind zu eacht: 

2.2.3 Die Betreiberpflichten nach § 19i WHC i nd in Verbindung mit der landesrechtlichen Vor-

schrift in § 23 VawS zu beachten. 

2.2.4 Hydrauliksysteme und andere Anlag-nteile it Verwendung wassergefährdender Stoffe so-

wie Trafos und andere Anlagen un' Betriebste e, in denen sich flüssige wassergefährdende 

Stoffe befinden, sind entsprechen der VawS zu . rrichten und zu betreiben. 

2.2.5 Das Merkblatt „ Betriebs- und V-rhaltensvorschriften seim Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen ist an gut sichtbarer eIle dauerhaft anzubrin. - n. 

2.2.6 Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, lnstadhaltungs- und Alarmplan aufzu-

stellen und einzuhalten. 

Die Betriebsanweisung kann auch in Betriebsanweisungen nac anderen Rechtsvorschriften 

integriert werden; die wasserrechtlich bedeutsamen Teile sind dann deutlich zu kennzeich-

nen. 

2.2.7 

2.2.8 

Schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbehörde, der 

nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, sofern ausgetretene 

wassergefährdende Stoffe in ein Gewässer, eine Abwasseranlage oder in den Boden einzu-

dringen drohen. 

Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unverzüglich au-

ßer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf 

andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann. 
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2.3 Brandschutz 

2.3.1 Die Zufahrtswege müssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein. Eine 

Brandschutzordnung gemäß DIN 14096 ist zu erstellen, der Verbandsgemeindeverwaltung 

Kastellaun a zuhändigen und diese über di- notwendigen Absperrmaßnahmen im Brandfall 

zu informieren. 

2.3.2 Der Betreiber der indenergieaniagen i.t verpflichtet, alle notwendigen organisatorischen 

Vorkehrungen zur Gt ahrenabwehr zu reifen, insbesondere einen betrieblichen Alarm- und 

Gefahrenabwehrplan zi, erstellen une fortzuschreiben, der mit den öffentlichen Alarm- und 

Einsatzplänen im Einklane steht. Di-ser ist mit der Brandschutzdienststelle der Kreisverwal-

tung des Rhein-Hunsrück- - ises ; bzustimmen. 

2.3.3 Im Übrigen sind die Vorgaben 'des Brandschutzkonzeptes der „Sachverständigen für bauli-

chen Brandschutz" Frau Tegt veie einzuhalten. 

2.4 Naturschutzrecht 

2.4.1 Die Umweltverträgiichkitsstudie mit integ ertem landschaftspflegerischem Begleitplan des 

Planungsbüros Dr. Lake aus dem März 20es wird Bestandteil der Genehmigung. Ebenso 

das Schreiben der 0 sgemeinde Mastershause vom 28.03.09 mit beigefügter Karte zur An-

lage von 8 Fiachtü pein als Nahrungshabitate für hwarzstörche und die von uns gefertigte 

Luftbildkarte mit Eintragung der Tümpelstandorte. 

2.4.2 Die Anlage Nr. 2 ist zur Minimierung der Wirkungen auf F : dermäuse gemäß den geänderten 

Unterlagen mindestens 100 m vom Waldrand abzurücken. 

2.4.3 Zur Kompensation der Beeinträchtigungen von Vögeln (insbes. Rotmilan / Schwarzstorch / 

Zuggebiet Kleinvögel und Rastplatzeinschränkung) und Fledermäusen (Kollisionsrisiko und 

Verlust Jagdhabitate) sowie zur Aufwertung des Landschaftsbildes sind folgende Maßnah-

men durchzuführen: 

M 1 Mastershausen Flur 38, Parz. 1/5 u. 116 „Im Allert" (6,53 ha)  

Die ehemalige Damwildweide wird durch Aushagerungsmaßnahmen (über 5 Jahre) zu einer 

Extensivwiese oder Weide entwickelt, eine Beweidung mit Pferden oder Ponys ist unzuläs-

sig. Weiterhin werden randlich insgesamt 350 m lange 3 reihige Feldhecken, mit 2 m breitem 

Krautsaum zur Außenseite hin, angepflanzt. 

Die Aushagerung und Bepflanzung ist mit einer ökologischen Bauleitung zu begleiten, da 

insbesondere der Verlauf der Aushagerung nur durch eine botanisch erfahrene Person ein-

zuschätzen ist. Der unteren Naturschutzbehörde ist über die Durchführung der Maßnahmen 

jährlich von der ökologischen Bauleitung schriftlich Bericht zu erstatten 
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M 2 Mastershausen, Flur 38, Parz. 27 u. 28 (181 ha)  

Die 1,2 ha große Douglasien-Kultur ist vollständig zu entfernen. Eine Bepflanzung soll nicht 

erfolgen. Stattdessen ist durch Gewährenlassen der Sukzession ein naturnaher Waldbestand 

zu entwickeln. Hierzu ist durch Pflegeeingriffe die aufkommende Vegetation zu lenken. Un-

erwünschte Nadelgehölzaustriebe sind in Pflegegängen alle drei Jahre zu entfernen. Insge-

samt sind 4 Pflegegänge durchzuführen. Diese Maßnahmen können durch den zuständigen 

Revierförster überwacht werden. Der unteren Naturschutzbehörde ist über die Durchführung 

der Maßnahmen schriftlich Bericht zu erstatten. 

M 3 Masterhausen  

Aufgrund der möglichen Beeinträchtigung des Schwarzstorchrevieres werden zur Biotopver-

besserung 8 Flachtümpel als Nahrungsbiotope in geeigneten Waldbereichen angelegt. Die 

Tümpelstandorte wurden gemeinsam mit Herrn Schausten, dem lokalen Schwarzstorchbe-

treuer, festgelegt. Die Mulden sind im Oktober 2009 als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

unter Begleitung von Herrn Schausten anzulegen. Nach Fertigstellung sind die Mulden in ei-

nem gemeinsamen Ortstermin mit der unteren Naturschutzbehörde abzunehmen. Die Kosten 

werden auf 500,00 € pro Tümpel, insgesamt 

M 4 Mastershausen (234 ha)  

In Zusammenarbeit mt der Ortsgemeinde Mastershausen sind nicht standortgemäße Nadel-

gehölzkulturen in Bach lern des Landschaftsrau es zu entfernen. Eine Bepflanzung soll 

nicht erfolgen. Stattdesse ist durch das Gewä' renlassen der Sukzession ein naturnaher 

Waldbestand zu entwickel Hierzu ist durc bflegeeingriffe die aufkommende Vegetation 

zu lenken. Unerwünschte Na. dgehölzaus ebe sind in Pflegegängen alle drei Jahre zu ent-

fernen. Insgesamt sind 4 Pfleg 'änge urchzuführen. Diese Maßnahmen kann durch den 

zuständigen Revierförster überwa' t erden. Nach Durchführung der Fäll- und Pflegemaß-

nahmen ist der unteren Naturschu • -hörde jeweils schriftlich Bericht zu erstatten 

Die Flächen für diese Maß hme sind bis zum 1. September 2009 nachzuwei-

sen. Sie sind mit der up eren Nat rschutzbehörde abzustimmen. Die Kosten 

für eine ersatzweise ' tanung und ' urchführung durch die untere Natur-

schutzbehörde wer ,# en auf 1.500,- € g schätzt. Diese Summe muss zusätzlich 

zur Ersatzzahlune und der Kosten für die ' rgezogenen Ausgleichmaßnahmen als 

Sicherheitsleist g hinterlegt werden. 

Die Maßnar men M 1, M2 und M 4 führen zu einer Verbes erung und Aufwertung des Land-

schaftsbildes. Sie sind somit als Ausgleichsmaßnahmen für die Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes geeignet. Die errechnete Ersatzzahlung von 26.504,68 € kann also vor 

Ort unmittelbar in diese sinnvollen Maßnahmen investiert werden. 
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2.4.4 Die Maßnahmen M 1 7 M 2 und M 4 sind spätestens in dem auf die Bauausführung folgenden 
Jahr auszuführen. Die Maßnahmen M 3 ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme speziell 

für den Schwarzstorch im Oktober 2009 auszuführen. 

2.4.5 Alle Maßnahmen sind entsprechend der Festlegungen in der Umweltverträglichkeitsprüfung 

sowie der oben genannten Auflagen dauerhaft zu pflegen. Die Funktionen der Maßnahmen-

flächen für Landschaftsbild und Naturhaushalt sind für die Dauer des Eingriffes zu gewähr-

leisten. 

2.4.6 Die Sicherheitsleistung für die Maßnahmen beträgt 32.000,- €. Sie setzt sich aus 

den oben genannten Kosten für die Ersatzzahlung, die Planungs- und Ausführungs-

kosten für die noch nicht festgelegten Maßnahmen und die Kosten für die vorgezo-

genen Ausgleichsmaßnahmen zusammen. 

2.5 Immissionsschutzrecht 

Die vorgelegte Schallimmissionsprognose der b.e.r.e.c GmbH vom 27.12.2007 sowie die 

Schattenwurfprognose der b.e.r.e.c GmbH vom 27.12.2007 sind Grundlage für die nachfol-

gende Beurteilung. 

2.5.1 Auflagen / Sonstiges 

Ein Wechsel des Anlagenbetreibers bzw. der Verkauf der Windenergieanlage ist der Struk-

tur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Idar-Oberstein, nach 

§ 52 a BlrnSchG unter Nennung der neuen Betreiberanschrift unverzüglich mitzuteilen. 

Hinweise:  

Beim Anschluss der Windenergieanlagen an das Netz des Energieversorgers ist zu prüfen, 

ob Anlagenkomponenten (z. B. Kabel, Transformatorstationen, Ubergabestationen usw.) in 

den Anwendungsbereich der 26. Verordnung zum Bundes-lmmissionsschutzgesetz 

- Verordnung über elektromagnetische Felder - (26. BlmSchV) fallen. 

Dies ist der Fall, wenn die Anlagenteile auf einem Grundstück im Bereich eines Bebbau-

ungsplans oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils oder auf einem mit 

Wohngebäuden bebauten Grundstück im Außenbereich gelegen sind oder derartige 

Grundstücke überqueren. 

Die entsprechenden Anlagenteile sind dann mind. 2 Wochen vor Inbetriebnahme gern. § 7 
Abs. 2, 26. BlmSchV unter Beifügung der maßgebenden Daten und eines Lageplans bei der 

anzuzeigen. 

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

- Regionalstelle Gewerbeaufsicht - 

Hauptstr. 238 

55743 [dar-Oberstein 
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2.5.2 Arbeitsschutz 

Der Bauherr hat einen geeigneten Koordinator zu bestellen, wenn auf der Baustelle 

Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden. 

Für G ßbaustellen, Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden, 

oder Ba teilen mit besonders gefährlichen Arbeiten ist ein Sicherheits- und Gesundheits-

schutzpian u erstellen und anzuwenden. 

Besonders gehrliche Arbeiten sind u. a.: 

- Arbeiten in Gr .en oder Gräben mit einer Tief- von mehr als 5 m oder 

Arbeiten mit eine A bsturzhöhe von mehr al m, 

- Arbeiten mit krebse eugenden, erbgutvendernden, fortpflanzungsgefährdenden, sehr 

giftigen, expiosionsge: rlichen und ochentzündlichen Stoffen (z. B. Altlastsanie-

rung),Arbeiten mit einem g: ingeren 'stand als 5 m von Hochspannungsleitungen, Auf-

oder Abbau von Massivbauele' e -n mit mehr als 10 t Eigengewicht 

2.6 Sicherheitsüberprüfungen 

2.6.1 Windkraftanlagen mit einer Ne nleistung von i ehr als 1 KW sind regelmäßigen Kontrollen 

zu unterziehen. 

2.6.2 Jede Windkraftanlage muss eine Vorrichtung zur Arretz ung der beweglichen Teile haben, 

damit Überprüfungen, Wartungen und Instandsetzungsarbei 

den können. 

2.6.3 Regelmäßig zu prüfen sind: 

gefahrlos durchgeführt wer-

die Sicherheitseinrichtungen und die übertragungstechnischen Teile auf Funktionstüch-

tigkeit bei Betrieb und Stillstand unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beeinflus-

sung in Zeitabständen von höchstens zwei Jahren, 

- die Rotorblätter auf Steifigkeit, auf die Beschaffenheit der Oberfläche und auf Rissbil-

dung in Zeitabständen von höchstens zwei Jahren. 

2.6.4 Der Betreiber hat die Prüfungen auf seine Kosten durch den Hersteller oder einen fachkundi-

gen Wartungsdienst durchführen zu lassen, zu dokumentieren und auf Verlangen der Kreis-

verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises vorzulegen. 

2.7 Luftfahrtrecht 

Zum Schutze des Luftverkehrs wurde eine Beschränkung der Gesamthöhe der WKA auf 

max. 613 m über NN festgelegt. 

Die zu errichtende WKA Nr. 3 überschreitet mit 622,4 m NN Gesamthöhe diese max. zuläs-

sige Gesamthöhe. Daher kann hier keine luftrechtliche Zustimmung nach § 12 bzw. § 14 
Abs. 1 Luftverkehrsgesetz erteilt werden. 

Nachdem die WKA Nr. 3 nun mit einer niedrigeren Nabenhöhe von 98 m über Grund geplant 

wird und somit eine Gesamthöhe von 612,38 m NN erreicht, kann dieser Anlage die luftrecht-

liche Zustimmung nach § 12 LuftVG erteilt werden. 
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2.7.1 Die Errichtung der Windkraftanlagen erfordert jeweils eine Tages- und Nachtkennzeichnung.  

21.1.1 Tageskennzeichnung 

Für die Tageskennzeichnung sind die Rotorblätter die Windkraftanlagen weiß/grau und im 

äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m Länge (außen beginnend 6 m orange/rot - 6 

m weiß/grau 6 m orange/rot) zu markieren. Hierfür sind die Farbtöne Verkehrsweiß (RAL 

9016), Grauwei (RAL 9002), Lichtgrau (RAL 7035), 10 hatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange 

(RAL 2009) oder - rkehrsrot (3020) zu verwenden Um den erforderlichen Kontrast herzu-

stellen, sind Weiß m Orange und Grautöne mit ot zu kombinieren. Die Verwendung ent-

sprechender Tagesleu ifarben ist zulässig. Di* äußersten Farbfelder müssen orange/rot 

sein. 

Am geplanten Standort könn- alternativ a h weiß blitzende Mittelleistungsfeuer mit einer 

mittleren Lichtstärke von 20.000 d ± 25 0/ (Typ A gemäß ICAO Anhang 14, Band 1, Punkt 

6.3.3) in Verbindung mit einem 3 m oh;n Farbring orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 

m) beginnend in 40 ± 5 m Höhe über 4.rund eingesetzt werden. Die weiß blitzenden Mittel-

leistungsfeuer dürfen nicht durch den " ot. verdeckt werden. 

2.7.1.2 Nachtkennzeichnung 

Die Nachtkennzeichnung soll au- Hindernisfeuern den Blattspitzen (Blattspitzenhindernis-

feuer jeweils 10 cd) in Verbin'ung mit einem Hinde i isfeuer ( 10 cd) auf dem Maschinen-

hausdach bestehen. Bei der Ä usführung der Nachtkenn - ichnung durch Blattspitzenhinder-

nisfeuer muss durch Steuereinrichtungen sichergestellt we sen, dass immer das höchste 

Blatt im Bereich ± 60° (bei 2 - Blattrotoren ± 90°) von der Senkrechten an gemessen be-

leuchtet ist. Bei Stillstand des Rotors sind alle Spitzen zu beleuchten. 

Die Nachtkennzeichnung kann alternativ angebracht werden durch Gefahrenfeuer (2000 cd) 

oder das Feuer „W-rot" ( 100cd). 

Die Rotorblattspitze darf das Gefahrenfeuer um max. 50 m, das Feuer „W-rot" um max.65 m 

überragen. 

Sie sind jeweils (Tag bzw. Nacht) versetzt auf dem Maschinenhausdach - gegebenenfalls 

auf Aufständerungen - zu installieren und jeweils gleichzeitig (synchron blinkend) zu betrei-

ben. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer einer Windkraftanlage wäh-

rend der Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt sind. Für das Feuer W-

Rot" ist die Taktfolge 1 s hell - 0,5 s dunkel - 1 s hell- 1,5 s dunkel einzuhalten. 

Für Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf die alterna-

tive Tageskennzeichnung sind Dämmerungsschalter zugelassen, die bei einer Umfeldhellig-

keit von 50 - 150 Lux schalten. 

Bei Ausfall eines Feuers muss eine automatische Umschaltung auf ein Ersatzfeuer erfolgen. 

Bei Leuchtmittel mit langer Lebensdauer (z.B. LED), deren Betriebsdauer zu erfassen ist, 

kann auf Ersatzfeuer verzichtet werden. Die Leuchtmittel sind nach Erreichen des Punktes 

mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit auszutauschen. 
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Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatz-

stromnetz umschalten. 

Als Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kapazität einer Ersatzstromversorgung 

ist der Zeitrum zugrunde zu legen, den der Anlagenbetreiber benötigt, um eine Stromver-

sorgung wied- herzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung sollte 2 Minuten nicht über-

sch reiten. 

Sollten Kräne zum satz kommen, sind diese ab 100,00 m über Grund mit einer Tages-

kennzeichnung und an ' er höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer) 

zu versehen. 

Die geforderten Kennzeichnunen sind nach Erreiche der jeweiligen Hindernishöhe zu akti-

vieren und mit Notstrom zu verso ' en. 

Eine Reduzierung der Nennlich tärke be weiß blitzenden Mittelleistungsfeuer 

und/oder Gefahrenfeuer ist an diese Stan. . rt nicht möglich! 

Ausfälle der Befeuerung, die nicht sofort be oben werden können, sind der NOTAM-Zentrale 

in Frankfurt/Main unter der Rufnummer '. 9/ 6629 bekannt zu geben. Ein Ausfall der Be-

feuerung ist in max. 14 Tagen instand setzen! Pie erforderliche Veröffentlichung durch die 

NATOM-Zentral ist nur für diesen Ze« raum sichergz. teIlt. Sollte die Instandsetzung in einem 

kürzeren Zeitraum erfolgen, ist die . leiche Stelle unbeingt wieder unter der genannten Tele-

fonnummer in Kenntnis zu setze'. 

2.7.2 Die Windkraftanlagen sind a Luftfahrthindernis zu veröffent hen. 

Hierzu ist dem 

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 

Referat Luftverkehr 

Gebäude 663 

55483 Hahn-Flughafen 

die rechtzeitige Bekanntgabe des Baubeginns mit Angaben des Aktenzeichens V 111/15 - 

1903-02/08 mit folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen: 

1) Name des Standortes (Gemarkung, Flur, Flst.) 

2) Geografische Standortkoordinaten (Grad, Min . und Sek. mit Angabe des Bezugsel-

lipsoid (Bessel, Krassowski oder WGS 84 mit einem GIPS - Empfänger gemessen)) 

3) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. Grund) 

4) Höhe der Bauwerksspitze (m ü. NN) 

5) Art der Kennzeichnung (Beschreibung) 

Ebenso ist dem LBM ein Ansprechpartner mit Telefonnummer und Anschrift anzugeben, der 

einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 
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2.8 Straßenrecht 

28.1 Anbau an Kreisstraßen 

Die Zustimmung nach § 23 Abs. 1, 3 und 6 Landesstraßengesetz (LStrG) für das oben auf-

geführte Vorhaben wird mit den nachstehend aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt. 

2.8.1.1 Die Windkraft lagen sind im Mindestabstand von ‚% Fundamentdurchmesser + Masthöhe + 

% Rotordurchm ser"  vom äußeren befestigten Fahrbahnra • der L 203 zu errichten. 

2.8.1.2 Die Narbenhöhe d.r 3 WKA's vom Tpy E-82 beträgt 10:38 m mit einer Gesamthöhe von 

149,38 m. Die Enifer ng zur L 203 ist somit ausreiche •. 

2.8.1.3 Die verkehrliche Erschll- ( ung des Bauvorhabens ha über den vorhandenen Wirtschaftsweg 

im Zuge der L 203 bei Stat sn 3,460 zu erfolgen. 

2.8.1.4 Die bestehende Straßenen ässerungseinrich ng bzw. breitflächige Entwässerung der 

Straße darf durch das Bauvorh...en sowie di' damit verbundenen Maßnahmen in keinster 

Weise beeinträchtigt werden. 

2.8.1.5 Für die Zufahrten sind ausreichende ic'tflächen nach beiden Richtungen dauerhaft freizu-

halten. Einfriedungen, Anpflanzungen j • andere Einrichtungen dürfen nicht angelegt wer-

den, soweit dadurch die Übersicht d; Zuf rten beeinträchtigt wird. Die Zufahrt ist auf einer 

Länge von 15 m bituminös zu bef'stigen. A und Umfang der Befestigung ist mit der Stra-

ßenmeisterei (SM) Kastellaun vo erabzustimm 

2.8.1.6 Dem Straßeneigentum und dn straßeneigenen En ässerungsanlagen darf kein Abwasser 

und kein gesammeltes Obe' lächenwasser zugeführt w- den. 

2.8.1.7 Während den Bauarbeiten darf der öffentliche Verkehrsraum der L 203 weder beeinträchtigt 

noch verschmutzt werden. Der Straßenverkehr darf weder behindert noch gefährdet werden, 

insbesondere nicht durch Lagern von Baumaterialien und Abstellen von Maschinen und Ge-

räten auf Straßeneigentum. 

2.8.1.8 Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Straße, die im Zu-

fahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, unverzüglich auf seine Kosten zu be-

seitigen. 

2.8.2 Sondernutzungsrechtliche Bestimmungen für Zufahrten 

2.8.2.1 

2.8.2.2 

Für das vorbezeichnete Bauvorhaben wird die verkehrliche Erschließung mit der beantragten 

Zustimmung zum Bauantrag über die vorhandenen Wirtschaftsweg im Zuge der L 203 bei 

Station 3,460 erlaubt. 

Zufahrten und Zugänge zu Landstraßen und Kreisstraßen außerhalb der zur Erschließung 

der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten gelten als Sondernut-

zung im Sinne des § 41 Abs. 1 LStrG. Eine Sondernutzung im Sinne des § 41 Abs. 1 LStrG 
ist auch die Änderung bestehender Zufahrten und Zugänge. 

2.8.2.3 Die Nutzung der Zufahrt wird gemäß § 41 Abs. 2 LStrG widerruflich erlaubt. 
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2.8.2.4 Die Erlaubnis erlischt durch Widerruf, Aufgabe der Nutzung oder wenn von ihr binnen vier 

Jahren seit Erteilung der Genehmigung kein Gebrauch gemacht wird. Die Aufgabe der Nut-

zung ist der Straßenbaubehörde unverzüglich anzuzeigen. Nach Erlöschen der Erlaubnis ist 

die Zufahrt wieder in den Urzustand zu versetzen und die Straßenanbindung ordnungsge-

mäß herzustellen. Den Weisungen der Straßenbaubehörde ist hierbei Folge zu leisten. 

2.8.2.5 Die Genehmigung bzw. Erlaubnis gilt nur für den Antragsteller! Erlaubnisnehmer und deren 

Rechtsnachfolger, soweit diese Eigentümer oder Nu / ungsberechtigte sind. Die Rechtsnach-

folger haben der Straßenbaubehörde innerhalb vo drei Monaten die Rechtsnachfolge anzu-

zeigen. Bis zur Anz- ge bleibt auch die bisheri. Erlaubnisnehmerin verpflichtet. 

2.8.2.5.1 Alle im Zusammenhang it dem Bestand d der Ausübung der Sondernutzung sich für die 

Straßenbaubehörde ergebenden Mehrufwendungen und Schäden sind der Straßenbaube-

hörde zu ersetzen. 

2.8.2.5.2 Von allen Ansprüchen Dritter, • ie infolge der Benutzung oder der Herstellung, des Beste-

hens, der Unterhaltung, der nde ng oder der Beseitigung der Zufahrt gegen die Straßen-

baubehörde gemacht w- ' sen, hat d  Erlaubnisnehmer die Straßenbaubehörde und die be-

troffenen Bedienstet-' freizustellen, e sei denn, dass diesen Vorsatz oder grobe Fahrläs-

sigkeit zur Last fä 

2.8.2.5.3 Für die Son.rnutzung ist gemäß § 41 Abs. 7 LStrG in Verbindung mit § 47 Abs. 1 LStrG 
und § 4 de Landesverordnung über die Gebü en der Behörden der Straßenbauverwaltung 

(Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 17.01.2e02 eine jährlich wiederkehrende Sonder-
nutzungsgebühr zu entrichten. 

Zahlungshöhe und Zahlungsbeginn sowie die sonstigen zahlungsbegründenden Angaben 

werden dem Erlaubnisnehmer durch den Landesbetrieb Mobilität gesondert mitgeteilt. 

2.9 Straßenverkehrsrecht 

Aus verkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken, wenn der Landesbetrieb Mobilität 

der Nutzungsänderung des Erschließungsweges in einem neu abzuschließenden Sonder-

nutzungsvertrag die verkehrlichen Notwendigkeiten mit dem Antragsteller vereinbart und 

Form und Ausführung der Einmündungsbereiche festgelegt hat. 

2.10 Forstrecht 

Bei der Inanspruchnahme von Waldflächen für die Errichtung bzw. für den Windkraftstandort 

selbst sind die Bestimmungen des § 14 des Landeswaldgesetzes von Rheinland-Pfalz 

(LWaldG) in der Fassung vom 30.11.2000 (GVBI. S. 504) zu beachten. Bei der Präzisierung 

der Einzelstandorte sind alle Planungen mit der Unteren Forstbehörde —soweit eigenständige 

forstrechtliche Verfahren gefordert bzw. bei gegebener Konzentrationswirkung nach Verfah-

ren des Bundesimmissionsschutzgesetzes eine forstrechtliche Beteiligung vorgeschrieben ist 

- abzustimmen. 
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Antragsgemäß wird eine Waldfläche von 1475 m2 in der Abteilung 4 des Gemeindewaldes 
Mastershausen in Anspruch genommen. Aus forstrechtlicher Sicht und unter Berücksichti-

gung der spezifischen Interessenlage des Waldbesitzers Mastershausen ist der Standort der 

WKA 3 auf der in Abt. 4 des Gemeindewaldes liegenden Windwurffläche zu verwirklichen. 

Die Herleitung dies-r in Anspruch zu nehmenden Waldfläche/Einzelstandort für den WKA 3-

Standort ist ausweis ch eines noch zu erstellenden Vrmessungsergebnisses antragsergan-

zend unter zu Hilfenah e der nachstehend aufgefü' rten Tabelle nachzureichen. 

Diese stellen sich wie folgt dar: 

WKA Rodungs- 
fläche 
gesamt 

Zuwegung kr n teil- 
fläch 

WKA Standort 
fläche 

Zufahrtsradien 
fläche 

Lager-fläche 
Rotor 

Bestandes 
ränder 

m2 m2 m2 m2 m2 Ifdm 

WKA  1475 200 880 220 125 50 

SU.: 1475 200 880 220 125 50 

Mit der Änderung der Bodennutzungsart wird nach § 14 A . 2 des LWaldG die flächenglei-

che Ersatzaufforstung gefordert. Im Rahmen der rechtlichen Nurchsetzbarkeit und tatsächli-

chen Finanzierbarkeit ist die Ersatzaufforstung durch eine unbe stete, selbstschuldnerische 

Bankbürgschaft mit einer Verzichtserklärung auf die Einrede der fechtung, der Aufrech-

nung und der Vorausklage ( 770/771 BGB) -Bedingung- sicherzustellen. Die Höhe der 

Bankbürgschaft wird unabhängig von Auflagen nach anderen öffentlich rechtlichen Bestim-

mungen auf 13.000 €/ha, mithin für die in Anspruch genommene Waldfläche von 1.475 m2 

auf 1.917,50 € für die zu fordernde flächengleiche Aufforstung festgesetzt. 

Die unbefristete, selbstschuldnerische Bankbürgschaft ist zugunsten des Forstamtes Kastel-

laun - Untere Forstbehörde - in Forsthausstrasse 3, 56288 Kastellaun auszustellen und 

zeitnah vor Beginn der Rodungsmaßnahme vorzulegen; sie ist Bedingung für die Wirksam-

keit der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 

Die selbstschuldnerische, unbefristete Bankbürgschaft wird dann zurückgegeben, wenn die 

Ersatzaufforstung mit standortgerechten, heimischen Baumarten abgeschlossen und der Zu-

stand einer gesicherten Kultur eingetreten ist. 

Letzteres ist erfahrungsgemäß nach erfolgter Nachbesserung und Kulturpflege ca. fünf bis 

sechs Jahre nach der Erstaufforstung der Fall. 

Die Wiederaufforstung der Hilfsflächen am unmittelbaren Standort der Windkraftanlage hat 

spätestens ein Jahr nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage/Einzelstandort zu erfolgen; 

auf der Gemarkung Mastershausen ist die Ersatzaufforstung für die endgültigen Rodungsflä-

chen spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Windkraftanlage/Einzelstandort flä-

chengleich abzuschließen. 
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Der Antragsteller ist ferner verpflichtet, Flächen für die Ersatzaufforstung der Genehmi-

gungsbehörde, dem Forstamt Kastellaun sowie dem Waldbesitzer Ortsgemeinde Masters-

hausen gegenüber vor Beginn der Rodungsmaßnahme zu benennen. 

Wir geben hiermit den Hinweis auf die besonderen zivilrechtlichen Rechtsbeziehungen da-

hingehend, dass mit der vorzeitigen Nutzung des Waldbestandes (Rodungsfläche) durch 

Windwurf ein Entschädigungsanspruch gegenüber dem Waldeigentümer Ortsgemeinde 

Mastershausen nicht entsteht; Voraussetzung hierfür ist jedoch bindend die Nutzung der 

Windwurffläche als WKA-Standort. 

Aus der Sicht des kommunalen Forstbetriebes der Ortsgemeinde Mastershausen ist eine 

mögliche Schadenssituation an anderen, für die Windkraftanlage nicht in Anspruch genom-

menen Waldfläch-n bzw. am forstlichen Wegenetz durch eine unbefristete, selbstschuldneri-

sche Bankbürgsch zugunsten der Ortsgemeinde Mastershausen abzusichern. 

Die aus naturschutz - chtlicher Sicht erforderlichen Kompensations- und Ausgleichsmaß-

nahmen finden mit Zus mung der Ortsgemeinde Mastershausen in den Waldflächen des 

Gemeindewaldes Maste hausen bzw. auf Freiflächen der Gemarkung Mastershausen 

statt. 

Unabhängig vom Einzelstando im Wald muss jed- eit die ordnungsgemäße Bewirtschaf-

tung der Waldflächen der Ortsgei einde Master ausen sichergestellt sein. Baubedingte 

Beeinträchtigungen sind auf ein Min. - stmaß zu .eschränken; betriebsbedingte Beeinträchti-

gungen des Waldes durch die Windene . iean : ge müssen durch den Anlagenbetreiber aus-

geschlossen werden. 

Unter Berücksichtigung der Bestandess . bilit sind zwischen unterem Rotorblattende und 

dem Kronendach mindestens 15 m Abi and zu s-währleisten; somit sind Nabenhöhen unter 

100 m im Wald grundsätzlich nicht z empfehlen. 

Durch die Anlagenbetreiber ist mi : lick auf das zu ge ährleistende Betretensrecht des Wal-

des sicherzustellen, dass Eisw rf von den Windenergie:nlagen durch entsprechende Vor-

kehrungen ausgeschlossen W d. 

Sofern die Anlage dem ne esten Stand der Technik entspricht d über einen entsprechen-

den Spezialanstrich verf" . t, gilt die Nebenbestimmung als erfüllt. 

Baubedingte Rodunge im Zuge der Errichtung der Windkraftanlagen für Zuwegung, Trans-

port, Hilfs- und Aufbauflächen sind grundsätzlich durch unmittelbare Wiederaufforstungen, 

endgültige Rodungsflächen durch Ersatzaufforstungen gemäß § 14 des Landeswaldgeset-
zes flächengleich unter Beachtung des oben aufgeführten Zeitrahmens auszugleichen. 

Einwendungen: 

Im Rahmen der Offenlage des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens zur Errichtung von 3 WKA in der 

Gemarkung Mastershausen wurden keine Einwendungen erhoben. 
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Beqründunq:  

Sie haben mit Antrag vom 28.12.2007 die Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 

von drei Windkraftanlagen in der Gemarkung Mastershausen, Flur 37, Flurstücke 1 und 4 gestellt und 

entsprechende Unterlagen eingereicht. 

Gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 BlmSchG in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 der 4. BImSchV und 
Ziffer 1.6 Spalte 2 de Anhangs zur 4. BlmSchV werden Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 

mehr als 50 m grundstzlich im vereinfachten Genehmigungsverfahren gemäß § 19 BImSchG auf ihre 
Zulässigkeit hin überpr . Da sich nach der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 3 
c Abs. 1 Satz 2 UVPG jeoch die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung des Vorhabens er-

geben hat, musste nach §' Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 c) aa) der 4. BlmSchV vom vereinfachten in das förm-

liche Genehmigungsverfahrn gemäß § 10 BlmSchG gewec' elt werden. 

Im Rahmen dieses Genehmigunsverfahrens wurde' folgende Fachstellen und Fachbehörden beteiligt: 

1. Untere Bauaufsichtsbehörde 

2. Untere Wasserbehörde 

3. Untere Naturschutzbehörde 

4. Untere Verkehrsbehörde 

5. Brandschutzdienststelle 

6. Struktur- und Genehmigung . irektion Nrd -Regionalstelle Gewerbeaufsicht-

7. Landesbetrieb Mobilität Bd Kreuznach 

8. Landesbetrieb Mobilitä - Fachgruppe Lu - rkehr-

9. Forstamt Kastellaun 

Seitens dieser Fachstellen bestehen keine Beden en gegen die geplante Maßnahme, sofern der Ge-

nehmigungsbescheid mit den entsprechenden Neben'estimmungen und Hinweisen versehen wird. 

Auf den Vorbescheid vom 19.08.2008 und die darin ber-ts geregelten Genehmigungsvoraussetzungen 

wird verwiesen. 

Kostenfestsetzunq:  

Die Kosten des Verfahrens i.H.v. 13.808,86 € gemäß Landesverordnung über die Gebühren im Ge-

schäftsbereich des Ministeriums für Umwelt (Besonderes Gebührenverzeichnis) und des LGebG setzen 

sich zusammen aus: 

Gebühr (Ziffer 4.1.1 BesGebVerz) 14.755,21 € 

abzügl. 7/10 der Gebühr für den Vorbescheid 3.868,91 € 

untere Naturschutzbehörde 2.922,56 € 

Gesamt: 13.808,86 € 
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Für die Ermittlung de Gebühr gibt es nach Ziffer 4.1.1 des tesonderen Gebührenverzeichnisses einen 

Rahmensatz von 255,6 bis zu 766.937,82 E. 

Wir bitten Sie, den Gesamtbe g in Höhe von 13.808 4,366 € auf eines der auf Seite 1 unten aufgeführten 

Konten der Kreiskasse des Rhein-Hunsrü -Kreises unter Angabe des Aktenzeichens 

„61.11610-01108" innerhalb eines Mo ts nach gang dieses Bescheides zu überweisen. 

Hinweise:  

1. Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen heidungen, die nach § 
13 BlmSchG nicht von dieser Genehmigung eingeschlossen werden. (§ 21 Abs. 2 Nr. 1 9. 

BlmSchV). 

2 Eine vollständige Ausfertigung des Genehmigungsbescheides mit allen Antragsunterlagen ist in 

räumlicher Nähe der Anlage aufzubewahren. 

R e c h t s q r u n d 1 a g e n:  

BlmSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung vom 26.09.2002, ( BGBl. 1 S. 3830), zu-

letzt geändert am 23.10.2007 (BGBl 1 S. 2470) 

4. BImSchV Verordnung zur Durchführung des BlmSchG (Verordnung über genehmigungsbedürftige 

Anlagen - -) in der Fassung vom 14.07.1997 (BGBl 1 S. 504) zuletzt geändert am 
23.10.2007 (BGBl 1 S. 2470) 

9. BlmSchV Verordnung zur Durchführung des BlmSchG (- Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren -) in der Fassung vom 29.05.1992 (BGBl 1 S. 1001) zuletzt geändert am 
23.10.2007 (BGBl 1 S. 2470) 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung vom 27.08.1997 (BGBl. 1 Nr. 61 S. 2141), berichtigt am 

16.01.1998 ( BGBl. 1 Nr. 55. 137), geändert am 23.12. 1997(BGBl. 1 5.3113), am 
19.06.2001 ( BGBl. 1 S. 1168), am 27.07.2001 (BGBl. 1 S. 2013) und am 13.09. 2001 

(BGBl. S. 2398) 

LBauO Landesbauordnung Rheinland-Pfalz vom 24. November 1998 GVBl. 1998, S. 365 zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 04.07.2007, GVBI. 2007 S. 105 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 08.07.1994, BGBl 1 

1994, 1490 zuletzt geändert am 23.10.2007 (BGBl 1 S. 2470) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19.08.2002 (BGBl. 1 S. 3245), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 03.05.2005 (BGBl. 1 S. 1224) 
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LWG 

VAwS 

LNatSchG 

LWaldG 

LStrG 

FStrG 

LGebG 

Wassers -setz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz) in der Fassung vom 

22.01.2001 GVBI. S. 54) zuletzt geändert durch esetz vom 05.04.2005(GVBl. 2005 S. 

98) 

Landesverordnun t> über Anlagen zum Umgng mit wassergefährdenden Stoffen und 

über Fachbetriebe (A agenverordnung - AwS) vom 1. Februar 1996 (GVBI. S. 121), 

zuletzt geändert durch L desverord ng vom 04.11.2005 (GVBI. 2005, 5. 491) 

Landesgesetz zur nach haltig E icklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-

schutzgesetz) vom 28.09.2005 BL 2005 5. 387) 

Landeswaldgesetz vom 30. .2000 VBL. 2000 5. 504) zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 05.04.2005 (GVBL. 005 S. 98) 

Landestraßengese om 01.08.1977 (GVBL. . 273), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 22.12.2004 ' VBL. S. 548) 

Bundesferns ßengesetz ( FStrG) vom 20.02.2003 (BtZel. 1 S. 286), zuletzt geänder 

durch Ge -tz vom 22.04.2005 (BGBl. 1 S. 1128) 

Landesgebührengesetz in der Fassung vom 03.12.1974 (GVBI. 578) zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21 . 07.2003 (GVBI. S. 212) 

i.V.m. Landesverordnung über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Umwelt (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 20.04.2006 (GVBI. S. 165) 

Rechts behelfs belehrung:  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben werden. 

Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises, Ludwigstr. 3-5, 55469 Sim-

mern, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 

Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist (Satz 1) nur gewahrt, wenn der 

Widerspruch noch vor dem Ablauf der Frist bei der Behörde eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Heinz-Dieter Wieß) 
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